freundeskreis der  
RPTU in landau e.v.

Richtlinie zur Vergabe der Landauer Universitätspreise

1. Zielsetzung
Die Landauer Universitätspreise sollen herausragende wissenschaftliche Leistungen an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU), Campus Landau, fördern und anerkennen. 

2. Preisstifter
Die Preise werden vom Freundeskreis der RPTU in Landau e.V. verliehen. Dieser unterstützt die Universität in ihren Belangen und fördert die Verbindung der Universität zur Gesellschaft.

3. Preiskategorien und Dotierung
Promotionen: Bis zu drei Promotionen, die an der RPTU in Landau abgeschlossen wurden, werden jährlich ausgezeichnet. Jede prämierte Promotion wird mit einem Preisgeld von 1.000 Euro gewürdigt.
Wissenschaftliche Abschlussarbeiten (Master oder Bachelor): Bis zu drei wissenschaftliche Abschluss-arbeiten, die an der RPTU in Landau abgeschlossen wurden, werden jährlich ausgezeichnet. Jede prämierte Abschlussarbeit wird mit einem Preisgeld von 500 Euro gewürdigt.

4. Bewertungskriterien
Die Auswahl der prämierungswürdigen Arbeiten erfolgt auf Grundlage folgender Kriterien:
· Wissenschaftliche Exzellenz
· Nachhaltigkeit 
· Interdisziplinarität
· Gesellschaftliche Relevanz
5. Nominierungsverfahren
· Einreichung der Arbeiten: Die Aufforderung zur Einreichung von wissenschaftlichen Arbeiten erfolgt durch den Präsidenten/die Präsidentin oder das von ihm oder ihr beauftragte Mitglied der Hochschul-leitung. Die hauptamtlich Lehrenden der RPTU in Landau werden aufgefordert, preiswürdige Arbeiten, die an der RPTU in Landau erstellt wurden, vorzuschlagen. Die Einreichungen müssen das Gutachten sowie eine Zusammenfassung der Arbeit enthalten. Details zur administrativen Abwicklung des Verfahrens der Einreichung legt die verantwortliche Person fest.
· Fristen: Wissenschaftliche Arbeiten, die für den Preis infrage kommen, müssen bis zu einem festgelegten Termin im Jahr nach ihrem Abschluss durch die betreuenden ProfessorInnen bzw. GutachterInnen vorgeschlagen werden. Es werden nur solche Einreichungen berücksichtigt, bei denen die wissenschaftliche Begutachtung bzw. das Verfahren abgeschlossen ist und bei denen der Abschluss der Begutachtung bzw. des Verfahrens nicht älter ist als ein Jahr, bezogen auf den Stichtag 31. Dezember.
· Synopse: Sofern mehr als drei Promotionen bzw. Abschlussarbeiten eingereicht werden, erstellt der Präsident/die Präsidentin oder das beauftragte Mitglied der Hochschulleitung eine Synopse aller vorgeschlagenen Arbeiten sowie der zugehörigen Gutachten. Diese Synopse wird den auswahl-berechtigten Personen zur Bewertung in geeigneter Weise zur Verfügung gestellt.
6. Auswahlverfahren
· Auswahlberechtigte Personen (Jury): Die Auswahl der prämierten Arbeiten erfolgt durch die Dekaninnen und Dekane der Fachbereiche der RPTU in Landau, den Präsidenten/die Präsidentin oder das beauftragte Mitglied der Hochschulleitung, die/den 1. Vorsitzende/n und ein weiteres Vorstands-mitglied des Freundeskreises der RPTU in Landau e.V. Die auswahlberechtigten Personen können fachkundige Vertretungen benennen.
· Stimmrechte, Stimmverteilung und Preiswürdigkeit: Jedes Jurymitglied hat drei Stimmen für Abschlussarbeiten (Bachelor- und Masterarbeiten) und drei Stimmen für Promotionen. Es kann für jede nominierte Arbeit entweder keine oder eine Stimme vergeben; nicht zulässig ist, mehr als eine Stimme auf eine einzelne Arbeit zu vergeben. Eine Arbeit gilt als preiswürdig, wenn sie mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen in ihrer Kategorie erhält.
Personen, die ein Erst- oder Zweitgutachten zu einer eingereichten Arbeit verfasst haben, haben bezüglich dieser Arbeit kein Stimmrecht.
· Entscheidung: Die Jury entscheidet auf Grundlage der eingereichten Vorschläge und unter Berücksichtigung der Kriterien nach eigenem Ermessen. Die Entscheidung der Jury ist endgültig und kann nicht angefochten werden.

7. Preisverleihung
Die Verleihung der Landauer Universitätspreise erfolgt im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung, die jährlich im Sommersemester stattfindet. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden öffentlich bekannt gegeben, und ihre Arbeiten werden in den Kommunikationskanälen der RPTU und des Freundeskreises präsentiert.

8. Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt mit der Verabschiedung durch den Vorstand des Freundeskreises der RPTU in Landau e. V. in Kraft. Änderungen oder Anpassungen der Richtlinie bedürfen der Zustimmung des Vorstands.


Freundeskreis der RPTU in Landau e. V. 
13. Oktober 2025
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